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Vorwort 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist zuständig für die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten, 
die eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstellen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen (BLV) will sicherstellen, dass Trinkwasser und Wasser, das in Kontakt mit dem 
menschlichen Körper kommt, die Gesundheit nicht gefährden. Die Ursachen der steigenden Tendenz 
der Legionellosefälle sind sehr verschieden, und die Bekämpfung der Legionellen steht nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch in vielen anderen westlichen Ländern auf der Agenda.  

Die Empfehlungen «Legionellen und Legionellose», die das BAG erstmals 1999 veröffentlichte und 
2005 und 2009 aktualisierte, stiessen sowohl bei den kantonalen Behörden als auch bei den interes-
sierten Kreisen auf grosses Interesse. Nach der Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für das Wasser 
in Duschanlagen und Sprudelbädern auf Bundesebene wurde beschlossen, diese Empfehlungen unter 
Einbezug der neusten wissenschaftlichen Kenntnisse zu überarbeiten. 

Die Empfehlungen richten sich an sehr unterschiedliche Zielgruppen wie die Ärzteschaft, die kantonalen 
Laboratorien, die Hauseigentümer oder Sanitärinstallateure und ermöglichen dem BAG und dem BLV, 
alle betroffenen Akteure zu sensibilisieren. Es ist wichtig, dass alle ihre Verantwortung wahrnehmen, 
um die mit diesen allgegenwärtigen Bakterien einhergehenden Risiken zu reduzieren und die Krank-
heitsfälle in der Schweiz zu senken.  

Sie haben die neu überarbeitete Version der Legionellen-Module vor sich. Viel Zeit, Engagement und 
Diskussionen stecken in diesem Dokument. An der Überarbeitung waren verschiedene Experten, Spe-
zialisten und Behörden beteiligt. Die Thematik rund um die Legionellose und die Legionellen ist komplex. 
Die Legionellen-Module dienen als Zusammenfassung und Kompendium. 

Wir bedanken uns bei den vielen Personen, die an dieser Revision mitgewirkt haben und wünschen 
allen eine gute Lektüre.  

Pascal Strupler      Hans Wyss     

 

    

     

Direktor BAG      Direktor BLV 
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Einführung 

Änderungen seit der Publikation von 2009 

Die epidemiologischen Daten des BAG zeigen, dass die Zahl der Legionellosefälle seit 2009 in besorg-
niserregendem Mass angestiegen ist. Insgesamt haben sich die Fallzahlen in der Schweiz zwischen 
2008 und 2017 mehr als verdoppelt: von 219 auf 464 Fälle. Nicht nur in der Schweiz nehmen die re-
gistrierten Fallzahlen zu, sondern diese Beobachtung wird in vielen Länder gemacht. 

Auf Bundesebene gilt Wasser seit der Revision des Lebensmittelgesetzes im Jahr 2014 nicht nur als 
Lebensmittel, sondern auch als «Gebrauchsgegenstand», der mit dem menschlichen Körper in Kontakt 
kommt. Dank dieser neuen Definition konnten Höchstwerte für die Legionellenkonzentration in Wasser 
festgelegt werden, das in Form von Aerosolen eingeatmet werden kann, das heisst für Wasser von 
öffentlich zugänglichen Duschanlagen und Sprudelbädern. In öffentlichen Gebäuden betragen die zu-
lässigen Höchstkonzentrationen für Legionellen in Duschanlagen 1000 KBE/l (koloniebildende Einheit) 
und in Sprudel- sowie Dampfbädern 100 KBE/l. Für Wasser in privaten Einrichtungen gibt es keine 
rechtlichen Vorgaben. 

Neue Aufgaben der Aufsichtsbehörden 

Der Vollzug des Lebensmittelrechts liegt in der Zuständigkeit der Kantone. In dieser Eigenschaft sind 
die kantonalen Laboratorien berechtigt, gestützt auf ihre eigene Risikoanalyse Kontrollen in öffentlichen 
Gebäuden durchzuführen. Die kantonalen Behörden können somit im Fall von Nicht-Konformitäten Kor-
rekturmassnahmen anordnen. 

Stellenwert der Empfehlungen 

Diese Empfehlungen sind rechtlich nicht verbindlich. Sie stellen eine Hilfe bei der Bekämpfung der Le-
gionellen dar, aber dieses Ziel kann auch mit anderen Mitteln als denjenigen, die in den verschiedenen 
Modulen beschrieben sind, gewährleistet werden. Die Empfehlungen helfen zum einen, die gesetzlichen 
Vorgaben einzuhalten, und enthalten zum anderen Ratschläge, um sich in nicht reglementierten Berei-
chen wie jenem der Luftaufbereitungsanlagen besser zurechtzufinden. 

Wie sollen diese Empfehlungen gelesen werden? 

Diese Module, die mehrheitlich von den Expertinnen und Experten der verschiedenen Bereiche verfasst 
wurden, vermitteln einen Überblick über die aktuellen Kenntnisse. Die Kapitel können ausgehend von 
den gesuchten Informationen unabhängig voneinander gelesen werden. Aus diesem Grund sind bei der 
Lektüre des ganzen Dokuments Wiederholungen feststellbar, wobei die Autorinnen und Autoren der 
Einheitlichkeit des gesamten Dokuments besondere Beachtung beigemessen haben. Interessierte Per-
sonen finden unter den bei den jeweiligen Themen angegebenen Literaturverweisen weiterführende 
Informationen. 
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1 Wörterbuch 

Aerosol  
Flüssige oder feste Partikel, die in einem Gas fein verteilt sind.  

Bezugspunkt  
Ort, an dem Wasser zum Verbrauch entnommen wird (Konsum, Hygiene, Arbeit etc.).  

Biofilm  
Die Gesamtheit organischer Substanzen (besonders Schleim) und Mikroorganismen, die sich auf 
feuchten Oberflächen bilden und als Belag darauf haften. Biofilm ist eine ökologische Nische für Legi-
onellen, indem sie dort Nahrung und Schutz haben.  

Entnahmepunkt 
Ort, an dem Wasser für Proben entnommen wird. 

Epidemie 
Häufung von Krankheitsfällen über das normalerweise erwartete Mass hinaus in einer bestimmten 
Region. Bei Infektionskrankheiten kann eine Epidemie auf eine gemeinsame Ansteckungsquelle (Bsp. 
Legionellose) oder auf eine Übertragung zwischen Menschen (Bsp. Grippe) zurückzuführen sein. Bei 
gehäuftem Auftreten von Fällen spricht man von epidemisch auftretenden Fällen, bei einzelnen Fällen 
von sporadischen.  

Epidemiologie  
Wissenschaftszweig, der sich mit dem Auftreten und der Verteilung von Krankheiten in Bevölkerun-
gen, ihrer Übertragungswege, Risikofaktoren und Bekämpfungsmöglichkeiten befasst. Die deskriptive 
Epidemiologie beschreibt die betroffenen Personen und die Verteilung der Fälle in Raum und Zeit. Die 
analytische Epidemiologie sucht nach kausalen Zusammenhängen. 

Keimzahl und Kolonie-bildende Einheit (KBE)  
Masszahl der Bakteriologie für den Gehalt an Bakterien in einer Probe. Die Konzentration wird pro 
Liter (KBE/l) oder pro Milliliter (KBE/ml) ausgedrückt. 

Kühlturm 
Installation auf der Aussenseite von industriellen oder kommerziellen Kühlaggregaten und Klimaanla-
gen. Beim Wärmeaustausch zwischen Luft und Wasser ist das zu kühlende Wasser in direktem Kon-
takt mit der Umgebungsluft. Das warme Wasser wird dabei im oberen Teil des Kühlturms pulverisiert 
und rieselt dann über den Wärmeaustauschkörper. Die Luft fliesst durch das Berieselungssystem und 
wird wieder in die Umgebung ausgestossen. Der Kühleffekt kommt durch den Verlust von Ver-
dampfungswärme zustande.  
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(Referenz: Ministère de l'emploi et de la solidarité, Ministère de l'économie, Ministère de l'aménage-
ment du territoire et de l'environnement. Guide des bonnes pratiques: Legionella et tours 
aéroréfrigérantes. 2001). 

Legionella  
Aerobes GRAM negatives Bakterium aus der Familie der Legionellaceae. Diese Familie umfasst mehr 
als 60 Spezies, die überall in der Umwelt vorkommen und aus vielen natürlichen oder künstlichen, 
feuchten oder nassen Milieus isoliert werden können. 

Luftaufbereitungssystem  
Luftaufbereitungssysteme sind Installationen, die die Umgebungsluft so verändern, dass bestimmte 
Parameter konstant gehalten werden (Temperatur, relative Feuchtigkeit, Luftbewegung, Staubgehalt). 

Mikroorganismen  
Mikroskopisch kleine Organismen wie Bakterien, Viren, Protozoen (z.B. Amöben), Algen, Pilze und 
Schimmelpilze. 

Nosokomiale Infektion 

Infektionskrankheit, welche während eines Spital- oder Pflegeaufenthalts erworben wurde. 

Schwellenwert: Empfohlene Höchstwert  

 

2 Abkürzungen 

 CCP: Critical Control Point. 

 CIP: Cleaning in place 

 DPD : diethyl paraphenylene diamine. La méthode la plus rapide et la plus facile pour tester la 
présence de chlore résiduel est le test DPD 

 FFP : Filtering Facepiece Particles. Le port d’un masque de protection ultrafiltrant (FFP2 ou 
FFP3) 

 ESGLI: ESCMID Study Group for Legionella Infections 

 ELDSNet: European Legionnaires’ Disease Surveillance Network.   

 ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control 

 RLT-Anlagen: Raumlufttechnische Anlagen 

 SIA: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein. 

 SVGW: Schweizerisches Verband des Gas- und Wasserfaches 

 SWKI: Schweizerischen Vereins von Gebäudetechnik-Ingenieuren 

 TALD : travel-associated Legionnaires’ diseases 

 VDI: Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). 
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